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Entwurf einer Entschließung des Europäischen Parlaments zur Errichtung der 
Europäischen Stelle zur Prävention und Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von 
Kindern und der Kinderpornografie

Das Europäische Parlament,

–  unter Hinweis auf den gerade im Plenum des Europäischen Parlaments angenommenen 
Bericht Roberta Angelilli zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und der 
Kinderpornografie,

– unter Hinweis auf Artikel 24 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, in dem 
der Anspruch des Kindes auf Schutz und Fürsorge verankert ist,

– unter Hinweis auf Artikel 34 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 
Rechte des Kindes,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarates über den Schutz von Kindern vor 
sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch,

– gestützt auf Artikel 113 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass es einer Zusammenarbeit unter allen Mitgliedstaaten sowohl auf 
diplomatischer als auch auf behördlicher Ebene bedarf, um die grenzüberschreitenden 
Fälle zu bewältigen;

B. in der Erwägung, dass der sexuellen Ausbeutung und der Kinderpornografie Einhalt 
geboten werden muss,

1. fordert den Rat und die Kommission auf, Maßnahmen zur Errichtung einer Europäischen 
Stelle zur Prävention und Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und der 
Kinderpornografie zu treffen;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Mitgliedstaaten zu übermitteln.


